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Ubertrittsverfahren II: Bericht

Der Bildungsrat,

gestützt auf § 27e Abs. 1 Bst. d des Reglements über die Promotion an den öffentlichen Schulen

vom 5. Juni 1982 (Stand 1. August 2013) (BGS 412.13),

beschliesst:

1. Der Bericht über das Übertrittsverfahren II Sekundarstufe l - Mittelschulen 2014 wird zur

Kenntnis genommen.

2. Mitteilung an:

Amt für Mittelschulen und Pädagogische Hochschule

Amt für gemeindliche Schulen

Schulpräsidenten

Mitglieder der Ubertrittskommission II

Rektorate der kantonalen Mittelschulen

Rektorate der gemeindlichen Schulen

Volkswirtschaftsdirektion

Bildungsrat
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Stephan Schlfeiss Christoph Bücher

Präsident Generalsekretär

Beilage: Berichterstattung an den Bildungsrat, Ubertrittsverfahren II

Baarerstrasse 21, 6300 Zug

T 041 728 31 83, F 041 728 31 89
www.zg.ch/bildung



Seite 2/2

Das geänderte Ubertrittsverfahren II wurde im Schuljahr 2013/14 erstmals erfolgreich

durchgeführt. Das prüfungsfreie Verfahren regelt den Übertritt von der Sekundarstufe l in

die kantonalen Mittelschulen.

Gesetzliche Grundlage:

• Reglement über die Promotion an den öffentlichen Schulen vom 1. August 2013 (BGS

412.113)

Broschüre:

• Übertritte: Primarstufe - Sekundarstufe l, Sekundarschule - kantonale Mittelschulen und

lehrbegleitende Berufsmaturitätsschulen (Direktion für Bildung und Kultur, Amt für ge-

meindliche Schulen, 2014)

Der das Ubertrittsverfahren II bestimmende Zuweisungsentscheid berücksichtigt einerseits

die schulischen Leistungen, andererseits die überfachlichen Kompetenzen (Lern-, Selbst-

und Sozialkompetenzen) sowie die mutmassliche Entwicklung der Schülerinnen und Schü-

ler. Insgesamt haben sich 155 Schülerinnen und Schüler an einer Mittelschule angemeldet.

21 Schülerinnen und Schüler haben den Abklärungstest absolviert. Die Korrekturen wurden

von den Fachschaftsgruppen (Deutsch, Französisch, Englisch und Mathematik) vorgenom-

men. Eine Schülerin konnte aufgrund derTestresultate in eine kantonale Mittelschule auf-

genommen werden.
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